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Interpellation Dr. Cyrill Jeger (GO) betr. Energiestadt Olten/Beantwortung








Am 24. Januar 2002 hat die Grüne Fraktion im Parlament folgende Interpellation eingereicht:





„Energiestadt Olten





Kürzlich wurde bekannt, dass der Stadt Olten das Label „Energiestadt“ aberkannt wurde. Was ist überhaupt eine „Energiestadt“? Dazu die offizielle Definition aus der gleichnamigen Homepage: Das Qualitätslabel „Energiestadt“ erhalten Gemeinden jeder Grösse, wenn sie ausgesuchte energiepolitische Massnahmen realisiert oder beschlossen haben. Die ausgezeichneten Gemeinden führen jährlich Erfolgskontrollen durch und nehmen an einem Erfahrungsaustausch teil. Heute umfasst dieses Label einen Kreis, dem mittlerweile in der Schweiz immerhin 68 Energiestädte und 131 Mitgliedgemeinden angehören.





In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen: 





Trifft es zu, dass der Stadt Olten das Label „Energiestadt“ aberkannt worden ist. Trifft es im weiteren zu, dass noch nie in der ganzen Schweiz einer Gemeinde diese Qualifikation aberkannt worden ist?


Welche Gründe wurden von der Label-Kommission geltend gemacht, dass der Stadt Olten das Label „Energiestadt“ aberkannt worden ist?


Wann bekam die zuständige Direktion und wann bekam der Stadtrat Kenntnis, dass der Stadt Olten das Label „Energiestadt“ aberkannt werden könnte.


Welche Massnahmen hat die zuständige Direktion und der Stadtrat eingeleitet, um das Label „Energiestadt“ zu behalten.


Welcher Stadtratsbeschluss wurde wann gefasst, um das Label „Energiestadt“ zu beantragen und zu behalten. Wann wurde dieser Stadtratsbeschluss aufgehoben?


Was bedeutete dem Stadtrat damals und heute das Label „Energiestadt“?


Was plant der Stadtrat, um wieder in den Kreis „Energiestadt“ aufgenommen zu werden?


Welche Massnahmen plant der Stadtrat einzuleiten, um die Stadt Olten darüber hinaus als energiebewusste Gemeinde am Markt optimal zu positionieren?





******








Der Vorstoss wird von Dr. Martin Wey im Namen des Stadtrates wie folgt beantwortet:





Das Stichwort „Energiestadt Olten“ steht für bewegte Jahre in der kommunalen Energiepolitik. Von 1990-1997 wurde aktiv an diesem Projekt mitgearbeitet und viel erreicht - leider zerbrach aber auch vieles wieder. Um die Fragen der Interpellation beantworten zu können, ist es wichtig, kurz die Geschichte des Projektes Energiestadt aufzurollen.





1990 herrscht Aufbruchstimmung: Durch den Bund wurde das Aktionsprogramm Energie 2000 lanciert. Die Schweizerische Energiestiftung und der WWF entwickelten zusammen mit�
dem Oekozentrum Langenbruck und Infras mit Unterstützung durch das Bundesamt für Ener�giewirtschaft das Projekt Energiestadt. Diese Initianten organisierten sich im Trägerverein Energiestadt. Ziel des Projektes war es, auf kommunaler Ebene Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, um einen Beitrag an die Erreichung von übergeordneten, allseits anerkannten, energiepolitischen Ziele zu leisten. Olten hatte zu dieser Zeit bereits eine städtische Solaran�lage in Betrieb und bot eine unentgeltliche Energieberatung für Firmen und Private an. Aus diesem Grund wurde Olten durch die Projektgruppe Energiestadt zur aktiven Mitarbeit auf�ge�fordert. 





Mit einem Stadtratsbeschluss vom 19. Februar 1991 wurde dieser Mitarbeit offiziell zugestimmt. In der Folge entwickelte sich eine erfreuliche Dynamik in der kommunalen Energie�politik in Olten. Einige konkrete Projekte konnten verwirklicht werden. Folgende Do�kumente zeugen davon:





1992:	Veröffentlichung des ersten Zwischenberichtes des Projektes „Energiestadt“


1993:	Stadtratsbeschluss über die energiepolitischen Zielsetzungen der Stadt


1994:	Veröffentlichung des ersten Zwischen- und Standortberichtes der kommunalen Energiegruppe der Stadt Olten unter dem Titel „3 Jahre Arbeit für eine gesicherte Oltner Energiezukunft“.


1995:	Präsentation der Arbeiten an einer Medienkonferenz mit Behördenempfang





Der Trägerverein des Projektes „Energiestadt“ blieb jedoch nicht stehen. Die Entwicklungs�phase des Projektes konnte abgeschlossen werden und es stellte sich nun die Frage nach der breiten Umsetzung des Projektes und seiner Qualitätssicherung. Der Trägerverein „Ener�gie�stadt“ transformierte sich 1997 zum Trägerverein „Label Energiestadt“ mit verpflichtenden Statuten und festgelegten Abläufen. Gemeinden, welche sich Energiestadt nennen wollten, mussten ab diesem Zeitpunkt Mitglieder des Trägervereins werden und einen festgelegten Labelprozess durchlaufen. Die sogenannten „Pionierstädte“ oder „Energiestädte der ersten Stunde“ wurden vom Trägerverein bereits während der Gründungsphase darauf aufmerksam gemacht, dass sie den normalen Labelprozess durchlaufen müssten, wenn sie – nach einer zweijährigen Übergangsfrist - den Titel „Energiestadt“ weiterführen möchten. Olten hat diese Schritte nie gemacht. Die Vorgehensweise des Trägervereins „Label Energiestadt“ bei der Vereinsgründung und die Arbeiten am zweiten Zwischenbericht haben in Olten zu Un�stim�migkeiten unter den beteiligten Personen und dem Trägerverein geführt, die die weiteren Aktivitäten in der kommunalen Energiepolitik lähmten. 





Auch nach der Wiederbesetzung der Leitung der Umweltfachstelle war das Thema Energiestadt negativ besetzt. An eine konstruktive Wiederaufbauarbeit war nicht zu denken, zumal auch die Verselbstständigung der sbo und die Reorganisation in der Stadtverwaltung selbst (neue Gemeindeordnung, Aufteilung des Ressorts Bau) in diese Zeit fielen und viele Res�sourcen band. Der Trägerverein kontaktierte die Umweltfachstelle verschiedentlich auf informeller Ebene. Es dauerte jedoch bis im Dezember 2001 bis eine offizielle Unterredung zwischen Trägerverein und der Baudirektion II stattfand. In diesem Gespräch legte der Trägerverein dar, dass er nicht mehr länger gewillt sei, den Sonderstatus von Olten als Pionierstadt aufrecht zu erhalten. Dieser Entscheid lag dabei allein in der Kompetenz des Trägervereins. Die Klärung der Situation ist jedoch auch für Olten aus folgenden Gründen von Vorteil:


Das Dossier „Energiestadt“ gehörte zu diesem Zeitpunkt nach wie vor zu den mit Sorgfalt zu behandelnden Dossiers. Die Wiederaufnahme der Aktivitäten setzt eine gute Basis für die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Direktionen voraus, die sich nun entwickelt. 


Die Aufgabe eines Labelprozesses ist es auch, eine positive Dynamik, einen Identifikationsprozess und einen Wettbewerb unter den Beteiligten auszulösen. Ist die Idee neu, bestechend und steht man zu Beginn des Prozesses, so werden viele positive Energien freigesetzt. Das ist in Olten in der Pionierphase auch geschehen. Es ist aber ungemein schwieriger, einen solchen Prozess mit einem Thema auszulösen, das bereits seit über zehn Jahren die zuständigen Personen beschäftigt. Ein Neuanfang kann in einer solchen Situation nur durch eine vollständige Neuorientierung erfolgen. Die Loslösung von alten Verpflichtungen hilft, diese Neuorientierung zu vollziehen.


Olten ist in dieser Zeit nicht untätig geblieben. Folgende Massnahmen aus dem Kata�log von „Energie 2000 für Gemeinden“ wurden ausgeführt: Aktionswoche Energie für die Öffent�lich�keit 1998, Erstellung der Energiebuchhaltung, Aktionswoche Energie für die Verwaltung im Jahr 2000 zum Thema Stromsparen und im Jahr 2001 zum Thema EcoDrive, Durchführung von Hauswartkursen 1999 und im Jahr 2001. Alle diese Massnahmen sind unter EnergieSchweiz Bestandteil des Energiestadt-Programms. Die Informationsstelle Umwelt und Energie hat sich zum Ziel gesetzt, auch ohne Label�prozess in der kommunalen Energiepolitik aktiv zu bleiben und möglichst viele Mass�nahmen aus dem Katalog umzusetzen. Dies soll jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass einige Massnahmen (z.B. aus dem Verkehrsbereich, Sanierungen von Gebäuden, die ein hohes Investitionsvolumen erfordern, kommunale Energieplanung) nur sehr schwierig und zeitaufwändig umzusetzen sind. Dies ist jedoch nicht nur in Olten so. Die Aktivitäten in Olten wurde vom Trägerverein „Label Energiestadt“ bei der erwähnten Unterredung positiv anerkannt. 


Olten ist Mitglied im Klimabündnis. Die Ziele des Klimabündnisses decken sich weitgehend mit den Zielen der Energiestadt. Olten hat die Aktivitäten sowohl auf fachlicher als auch auf politischer Ebene im Rahmen des Klimabündnisses wieder aufgenommen.


Der Entscheid, den Sonderstatus als Pionierstadt aufzuheben, führte zu einer Ent�krampfung der Situation sowohl beim Trägerverein „Label Energiestadt“ als auch bei der federführenden Direktion in der Stadt Olten. Dieser Entscheid macht den Weg frei für eine ad hoc Zusammenarbeiten mit verschiedenen Partnern und ermöglicht es, den Labelprozess anzugehen, wenn die Zeit dazu reif ist. Die Diskussion darüber kann nun unbelastet stattfinden. 








Zu den Fragen:


Trifft es zu, dass der Stadt Olten das Label „Energiestadt“ aberkannt worden ist? 


Olten wurde nie Mitglied des Trägervereins Label Energiestadt und hat das Label somit auch nie erworben. In diesem Sinne wurde Olten das Label nicht aberkannt. Olten wird auf der Liste der Energiestädte nicht mehr mit dem Sonderstatus „Pionierstadt“ geführt. Dieser Status gründete auf Leistungen, die vor 1997 und ausserhalb des heutigen Trägervereins erbracht wurden und nicht den Qualitätstandart des Labelprozesses erfüllten.





Trifft es im weiteren zu, dass noch nie in der ganzen Schweiz einer Gemeinde diese Qualifikation aberkannt worden ist? 


Um das Label Energiestadt halten zu können, müssen die Gemeinden jährlich ein Reaudit durchführen und alle 3 Jahre überprüft die Labelkommission, ob die Gemeinde das Label behält oder nicht. 2001 sind die ersten 10 Gemeinden von der Labelkommission erneut beurteilt worden. Es handelt sich also um einen neuen Prozess, den erst eine Minderheit der Energiestädte durchlaufen hat. In diesem Sinne stimmt es, dass noch nie einer Gemeinde das Label aberkannt wurde.





Welche Gründe wurden von der Label-Kommission geltend gemacht, dass der Stadt Olten das Label „Energiestadt“ aberkannt worden ist?


Bereits in der Gründungsphase des Trägervereins Label Energiestadt, also 1996/1997, wurden die sogenannten Pionierstädte darauf aufmerksam gemacht, dass sie nach Ablauf einer zweijährigen Übergangsfrist das Label neu, so wie alle anderen Gemeinden auch, erwerben müssen. Würde dies nicht geschehen, werde der bis zu diesem Zeitpunkt ungeschützte Titel Energiestadt aberkannt. Der Trägerverein drängte erst im Herbst 2001 auf eine Klärung der Situation. Dabei ist festzuhalten, dass es allein in der Kompetenz des Trägervereins liegt, solche Sonderstati zu dulden oder nicht.





Wann bekam die zuständige Direktion und wann bekam der Stadtrat Kenntnis, dass der Stadt Olten das Label „Energiestadt“ aberkannt werden könnte. 


Bereits 1996/1997, wie zu Frage 2 ausgeführt, erhielt der damals zuständige Stadtrat Kenntnis von den Veränderungen im Trägerverein. Der heute zuständige Stadtrat, erfuhr kurz nach seinem Amtsantritt, dass der Träger�verein die Klärung der Situation wünscht. 





Welche Massnahmen hat die zuständige Direktion und der Stadtrat eingeleitet, um das Label „Energiestadt“ zu behalten.


Die zuständige Direktion hat keine Massnahmen eingeleitet, da wie in der Einführung dargelegt, eine Klärung der Situation für beide Seiten von Vorteil ist. Die zuständige Direktion und der Trägerverein haben jedoch beschlossen, regelmässig im Kontakt zu bleiben.





Welcher Stadtratsbeschluss wurde wann gefasst, um das Label „Energiestadt“ zu beantragen und zu behalten. Wann wurde dieser Stadtratsbeschluss aufgehoben?


Der Stadtratsbeschluss von 2. März 1993 nimmt inhaltlich die späteren Vorgaben des Trägervereins „Label Energiestadt“ vorweg. Da es damals aber das Label „Energiestadt“ und den Trägerverein „Label Energiestadt“ noch nicht gab, gibt es keinen solchen Stadtratsbeschluss.





Was bedeutete dem Stadtrat damals und heute das Label „Energiestadt“?


Das Label gab es „damals“ noch nicht. Heute steht das Label für einen Prozess den eine Gemeinde durchlaufen hat und für Aktivitäten, die sie entwickelt hat. Nach wie erachtet der Stadtrat das Engagement in der kommunalen Energiepolitik als wichtig. Dies zeigt sich auch darin, dass Massnahmen aus dem Katalog von „Energie 2000 für Gemeinden“ umgesetzt wurden. Der Labelprozess trat aber aus den dargelegten Gründen in den Hintergrund. 





Was plant der Stadtrat, um wieder in den Kreis „Energiestadt“ aufgenommen zu werden?


Die konkreten Schritte würden darin bestehen, dass Olten die Mitgliedschaft beim Trägerverein „Label Energiestadt“ beantragt und den Labelprozess aufnehmen würde. Zur Zeit sind diese Schritte nicht geplant.�


Welche Massnahmen plant der Stadtrat einzuleiten, um die Stadt Olten darüber hinaus als energiebewusste Gemeinde am Markt optimal zu positionieren?


Die Finanzen der Informationsstelle Umwelt und Energie für Tätigkeiten im Energie�bereich (Kontogruppe 786) werden durch die sbo geäufnet. Mit der sbo wurde im Frühling 2002 eine Vereinbarung über die Verwendung der Mittel abgeschlossen. Diese Verein�barung sieht vor, dass die Mittel vor allem für Beratungstätigkeiten und –aktionen in den Sparten Wärme, Kraft, Licht und Trinkwasser vorbehalten sind. Drittaufträge, die Pla�nungen und Massnahmenprogramme zum Inhalt haben, fallen nicht darunter. Den konzeptionellen Tätig�keiten im Energiebereich 2002 sind Grenzen gesetzt, die erst mit der Budgetdebatte 2003 überprüft werden können.
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